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Rath zu erhalten , ſo läßt er ſich bei ihm durch den

Aufſeher melden . Dagegen iſt es verboten , Gefangene
zu Klagen oder Beſchwerden aufzufordern , oder im

Namen Anderer Klagen vorzutragen oder Tadel über

die Angeſtellten oder deren Anordnungen , oder über

Speiſen vor andern Gefangenen auszuſprechen .

III . Verpflegung der Gefangenen .

A. Nahrung .

Sa 15 :

Die Gefangenen erhalten die für Amtsgefängniſſe
vorgeſchriebene gewöhnliche Gefangenenkoſt .

§. 16 .

Die Aufſeher haben auf gute und geſunde Be⸗

ſchaffenheit aller Nahrungsmittel , beſonders des Brodes

zu ſehen.

8. 17.
Jedem Gefangenen muß Morgens und Abends

ein Krug mit friſchem , reinem Waſſer in die Schlaf⸗
zelle geſtellt werden . In den Arbeitsſälen iſt ein

Gefäß mit Waſſer aufzuſtellen .

§. 18 .

Gefangene , welche anſtrengendere Arbeiten ver —⸗

richten , erhalten eine Brodzulage von täglich /½ Pfund .
Kranken oder kränklichen Gefangenen iſt die Kran⸗

kenkoſt in vorgeſchriebener Weiſe zu reichen.



Der Gebrauch des Schnupftabaks iſt geſtattet ,

das Tabakrauchen aber verboten .

B. Körperpflege , Reinlichkeit .

§. 20 .

Das Leibweißzeug der Gefangenen wird alle

Sonntage , das Bettweißzeug alle 4 bis 6 Wochen

gewechſelt . Der Bart wird ihnen wöchentlich einmal

abgenommen . Die Haare werden , ſo oft es nöthig

iſt , beſchnitten .

§. 21 .

Leichterkrankte werden in ihren Zellen , Schwer⸗
kranke in den Krankenzimmern behandelt .

Die unmittelbare Pflege und Wartung der Kran —

ken wird unter Leitung des Arztes von durch ihre

Aufführung erprobten Gefangenen beſorgt .

IV . Beſchäftigung .

§. 22 .

Die Gefangenen , welche nach dem Erkenntniſſe

arbeiten müſſen , werden innerhalb des Hauſes ( wozu

auch die zum Hauſe gehörigen Gärten und Hofräume

zu rechnen ſind ) auf eine ihren perſönlichen Ber -

hältniſſen angemeſſene , und mit der Ordnung des

Hauſes verträgliche , Weiſe beſchäftigt .
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